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An die

Präsidentin des Burgenländischen Landtages

Frau Mag.' Astrid Eisenkopf

Landhaus

7000 Eisenstadt

Eisenstadt, am 10. Juni 2025

Sehr geehrte Frau Präsidentin!

Gemäß $ 29 GeOLT stelle ich Herrn Landesrat Dr. Leonhard Schneemann als

zuständiges Ressortmitglied der Burgenländischen Landesregierung folgende

schriftliche Anfrage

Sehr geehrter Herr Landesrat!

Transparenz bei der Verwendung öffentlicher Gelder ist ein zentrales Element

demokratischer Kontrolle und Vertrauen in staatliches Handeln. ln diesem

Zusammenhang sind insbesondere auch Ausgaben der Landesregierung für

Repräsentationsausgaben und die Ausstattung der Regierungsbüros von lnteresse,

da sie oftmals erhebliche Haushaltsmittel erfordern. Vor diesem Hintergrund bitte ich

um eine nachvollziehbare und detaillierte Darstellung der diesbezüglichen Ausgaben,

bezugnehmend auch auf bisher gestellte Anfragen diesbezüglich, wie etwa die

schriftlichen Anfragen 22-1343, 22-1346, 22-1349, 22-1352 und 22-1355. Ein

transparenter Umgang mit öffentlichen Mitteln ist unerlässlich, um das Vertrauen der

Bürgerinnen und Bürger in die staatliche Verwaltung zu stärken und eine

nachvol lziehbare H aushaltsfü h ru ng sicherzustel len.

2100-0140



Dazu stelle ich folgende Fragen

1 . Waren für lhr Regierungsbüro im Zeitraum vom 06. Feber 2025 bis 06. Juni

2025 Fotografinnen als Dienstnehmerlnnen beschäftigt?

a. Wenn ja, wie waren diese besoldungsrechtlich eingestuft?

2. Wurden imZeitraum vom 06. Feber 2025 bis 06. Juni2025 seitens lhres

Regieru ngsbü ros externe Fotografl n nen fü r ei nzel ne Termi ne engag iert?

a. Wenn ja, auf welcher rechtlichen Basis wurden diese engagiert?

b. Wenn ja, wann (detaillierte Darstellung aller Termine und die dadurch

jeweils entstandenen Kosten)?

c. Wenn ja, wie viele Fotos sind (wenn auch nur zu Archivzwecken)

entstanden?

d. Wenn ja, wurden Fotos, die aus diesen Engagements entstanden sind,

an Dritte (mit oder ohne Venrvendungsrechten) weitergegeben?

3. Wurden im Zeitraum vom 06. Feber 2025 bis 06. Juni 2025 Fotos, die seitens

lhres Regierungsbüros - etwa bei Terminen - angefertigt wurden, Medien zur

Verwend u ng weitergegeben?

4. Wurden im Zeitraum vom 06. Feber 2025 bis 06. Juni 2025 von ihrem

Regierungsbüro Fotos an eine politische Partei weitergegeben?

a. Wenn ja, wurden dafür Rechnungen gestellt?

5. ln welcher Höhe sind im Zeitraum vom 06. Feber 2025 bis 06. Juni 2025

Aufwendungen für Speisen und Getränke für Sie sowie lhre Mitarbeiterlnnen

entstanden?

6. Wurden im Zeitraum vom 06. Feber 2025 bis 06. Juni 2025 von lhrem

Regierungsbüro Dienste von Visagistinnen, Make Up Artists, Friseuren, Stil-

Farb -, Mode und Typberaterlnnen in Anspruch genommen, aufgeschlüsselt

nach Anlass, Dienstnehmer, Leistungsbeschreibung und Kosten?



7. Wie hoch waren die Taxirechnungen und Mietautokosten für Sie und lhre

Mitarbeiterlnnen im Zeitraum vom 06. Feber 2025 bis 06. Juni 2025?

8. Verfügen Sie oder eine/r lhrer Mitarbeiterlnnen im Regierungsbüro über eine

Kreditkarte des Regierungsbüros?

a. Wenn ja, wer hat eine Kreditkarte?

b. Wenn ja, wie hoch sind die Abrechnungen für den Zeitraum vom 06.

Feber 2025 bis 06. Juni 2025?

c. Wenn ja, für welche Zwecke wurde die Kreditkarte eingesetzt?

9. Wurden im Zeitraum vom 06. Feber 2025 bis 06. Juni2025 durch lhr

Regierungsbüro Werbeartikel bzw. Sachspenden angeschafft?

a. Wenn ja, welche?

b. Wenn ja, für welchen konkreten Anlass wurden die Sachspenden

ausgegeben?

c. Wenn ja, wer hat diese Sachspenden erhalten?

d. Wenn ja, wie hoch ist der aktuelle Lagerstand derartiger Sachpreise?


